jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 40 SEG Geschaftsfuhrung

SEG - Statut der Europaischen Gesellschaft (Societas Europaea - SE) - SE-Gesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind gemeinschaftlich zur Geschaftsfihrung befugt, soweit diese nicht den

geschaftsfuhrenden Direktoren Ubertragen ist.

2. (2)Die Satzung der Gesellschaft hat die Arten von Geschaften festzulegen, fiir die ein Beschluss des
Verwaltungsrats erforderlich ist. Jedenfalls sind die in § 95 Abs. 5 Z 1 bis 15 AktG genannten Geschafte in die
Satzung aufzunehmen. §8 95 Abs. 5 vorletzter und letzter Satz AktG gilt sinngemaR.

In Kraft seit 03.01.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 40 SEG Geschäftsführung
	SEG - Statut der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea - SE) - SE-Gesetz


